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„Aus der Praxis“
Energiepass: „Energiebe-
darfsausweis oder
Verbrauchsausweis“.

Der Energieausweis ist ein Dokument, das
ein Gebäude energetisch bewertet.

Ausstellung, Verwendung, Grundsätze und
Grundlagen der Energieausweise werden in
Deutschland in der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) geregelt. Diese
Rechtsnormen sollen die EU-Richtlinie
2002/91/EG (EPBD Energy Performance of
Buildings Directive) über die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden in nationales
Recht umsetzen.

Ausstellung von Energieausweisen

Bei Errichtung, Änderung oder Erweiterung
von Gebäuden ist nach der derzeit gültiger
Energieeinspar-Verordnung (EnEV 2004)
ein Energiebedarfsausweis auszustellen.

Die neue EnEV 2007 weitet diese Ausweis-
pflicht auf bestehende Gebäude aus. Dem-
nach muss bei Verkauf, Vermietung, Ver-
pachtung oder Leasing eines Gebäudes
dem Interessenten ein Energieausweis auf
Verlangen zugänglich gemacht werden.

Grundsätzlich können Energieausweise für
bestehende Gebäude entweder auf der
Grundlage des berechneten Energiebe-
darfs oder des gemessenen Energie-
verbrauchs ausgestellt werden. Dabei
gelten folgende differenzierte Regelungen:

• Für Wohngebäude mit max. 4 Woh-
nungen mit Bauantrag vor 1. November
1977 müssen Energieausweise ab dem

1. Oktober 2008 auf der Grundlage des
Energiebedarfs ausgestellt werden.
Ausnahmen gelten für Gebäude, die
schon bei der Fertigstellung die Anfor-
derungen der Wärmeschutzverordnung
1977 erfüllt haben oder nachträglich
auf diesen Stand gebracht wurden.

• Für Nichtwohngebäude besteht Wahl-
freiheit zwischen Energiebedarf oder
Energieverbrauch als Basis des Ener-
gieausweises.

Dem Energieausweis sind Vorschläge für
die Verbesserung der Energieeffizienz des
Gebäudes (energetische Modernisierungs-
vorschläge für Bestandsgebäude) beizufü-
gen. Sind Vorschläge für eine Verbesserung
der Energieeffizienz nicht möglich, so muss
dies schriftlich begründet werden. Eine
Pflicht für diese Vorschläge besteht aller-
dings nicht.

Energieausweise auf der Grundlage des
Energiebedarfs

Energieausweise bei Neubau oder Ände-
rung von Gebäuden sind auf der Grundlage
des Energiebedarfs zu erstellen. Werden
Energieausweise für bestehende Gebäude
auf der Grundlage des Energiebedarfs
ausgestellt, sind die gleichen Daten an-
zugeben wie bei Neubau oder Änderung von
Gebäuden. Hier erlaubt die Verordnung die
Erfassung von erforderlichen Gebäudedaten
durch den Eigentümer, die dieser dann dem
Aussteller (z.B. in einem Frage- bzw. Erhe-
bebogen) zur Verfügung stellt. Die Daten
müssen dann vom Aussteller auf ihre
Plausibilität geprüft werden. Diese Regelung
soll zur Kostenbegrenzung und zur Verein-
fachung der Ausstellung von Bedarfsaus-
weisen beitragen und kostenintensive Orts-
termine vermeiden.

Energieausweise auf der Grundlage des
Energieverbrauchs

Für bestehende Gebäude können Energie-
ausweise auch auf der Grundlage des
gemessenen Energieverbrauchs erstellt
werden:

• Für Wohngebäude mit mehr als 4
Wohnungen

• Für Wohngebäude mit max. 4 Woh-
nungen mit Bauantrag nach dem 1.
November 1977.

Zur Ermittlung der Energieverbrauchskenn-
werte sind Verbrauchsdaten aus
Heizkostenabrechnungen oder anderen
geeigneten Quellen (z.B. Abrechnungen des
Energielieferanten) für mindestens drei
aufeinander folgende Abrechnungsperioden
zu Grunde zu legen, aus denen ein Durch-
schnittswert zu ermitteln ist. Dies soll Aus-

sageungenauigkeiten aufgrund des Nutzer-
verhaltens entgegenwirken. Zudem sollen
längere Leerstände rechnerisch angemes-
sen berücksichtigt werden. Um eine energe-
tische Bewertung und eine Vergleichbarkeit
mit entsprechenden Referenzdaten zu
ermöglichen, müssen die Daten einer
Witterungsbereinigung unterzogen werden.
Während der Warmwasserverbrauch von
der Nutzung abhängt, wird der Raumwär-
meverbrauch wesentlich vom lokalen Klima
beeinflusst. Dieser soll daher nach den
anerkannten Regeln der Technik (in diesem
Fall die VDI 3807) witterungsbereinigt wer-
den.

Überleitungsvorschriften

Aufgrund der hohen Zahl von auszustellen-
den Energieausweisen nach Einführung der
Ausweispflicht und unter Berücksichtigung
der für die Ausstellung zur Verfügung ste-
henden Fachkräfte soll die Ausweispflicht
nur schrittweise und nach Gebäudetypen
differenziert wirksam werden.

Für Wohngebäude, die bis 1965 erbaut
wurden, beginnt die Ausweispflicht im Falle
des Verkaufs oder der Vermietung am 1. Juli
2008; für jüngere Wohngebäude erst am 1.
Januar 2009. Für alle Nichtwohngebäude
müssen Energieausweise erstmals ab dem
1. Juli 2009 ausgestellt und ausgehängt
werden.

Alle zuvor nach einheitlichen Regeln erstell-
ten Energiepässe (z.B. dena-Energiepass)
und Energiebedarfsausweise gelten auch
nach dem Inkrafttreten der neuen EnEV für
maximal 10 Jahre weiter, wenn sie alle
Anforderungen der neuen Verordnung
erfüllen.

Unsere Themen:
• Energieausweis
• Neue Bauvorhaben
• MAWO Golf Cup 2008
• Mieter müssen abmahnen

Unsere aktuellen Verkaufs-
angebote finden Sie unter
www.mawo.de

Fazit:
Für Wohngebäude mit weniger als vier
Wohnungen und Bauantrag vor 1977
sollten Sie sich vor dem 1. Oktober 2008
einen Ausweis auf der Grundlage des
Energieverbrauchs ausstellen lassen, da
dieser wesentlich günstiger ist.

Bei Mehrfamilienhäusern wenden Sie
sich am besten an Ihre Hausverwaltung,
da diese alle Daten vorliegen hat.

http://www.mawo.de
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„Recht und Steuern“
Auch Mieter müssen zunächst
einmal abmahnen.

Vor einer erfolgreichen fristlosen
Kündigung des Mietvertrags
wegen erheblicher Gesund-
heitsgefährdung müssen Mieter
dem Vermieter zunächst die
Möglichkeit zur Abhilfe einräu-
men oder eine Abmahnung er-
teilen. Das geht aus einem ak-
tuellen Urteil des Bundesge-
richtshofs (BGH) hervor. Die
Mieterin hatte in ihrer Wohnung
Schimmelbefall an den Wänden
bemerkt und daraufhin umge-
hend den Mietvertrag mit Ver-
weis auf eine Gesundheits-
gefährdung fristlos gekündigt
und die Mietzahlungen einge-
stellt. Die BGH-Richter machten
deutlich, dass eine solche Kün-
digung erst dann zulässig sei,
wenn dem Vermieter eine an-
gemessene Frist zur Beseiti-
gung der Schäden oder eine

Abmahnung erteilt worden sei.
Der BGH unterstrich darüber
hinaus, dass eine konkrete Ge-
sundheitsgefährdung durch
Schimmelbefall von Wohnräu-
men in vielen Fällen nur durch
ein medizinisches Gutachten
geklärt werden könne. (Akten-
zeichen VIIIZR 182/06)

„MAWO-Golf-Cup 2008“
Turnierserie auf vier Plätzen
beginnt am 24.05.2008 in
Bamlach

Die Fa. MAWO Bau- u. Han-
delsges. mbH veranstaltete

2007 erstmals auf dem "3-
Thermen-Golfresort Bad Bellin-
gen" eine Turnierserie mit 3
Turnieren. Das Turnier war ein
voller Erfolg. Im Jahr 2008 gibt
es eine Neuauflage des Tur-
niers, dieses Mal wird das Tur-
nier auf vier Plätzen gespielt:

24.05.2008 Kapellenberg
15.06.2008 Schlossplatz
19.07.2008 Burgplatz
14.09.2008 Quellenhof

Alle Golfspieler sind zu dieser
Turnierserie herzlich willkom-
men. Es erwarten Sie attraktive
Preise im Gesamtwert von mehr
als EUR 9.000,-- und als Son-
derpreis, der unter allen Teil-
nehmern verlost wird, eine Bal-
lonfahrt für zwei Personen.

„Wohlfühlwohnen“ in Lörrach-Haagen - Markgrafenstraße 4

In Haagen planen wir ein kleines Haus mit nur 9 Wohnungen (2-, 3-
und 4-Zimmer-Wohnungen, ca. 89 – 143 m² Wohnfläche). Mit dem
Bau wird voraussichtlich im Sommer 2008 begonnen: Bauzeit ca. 12 –
15 Monate. Der Blick auf die Röttler Burg und die ruhige Lage wird
sicher auch Sie begeistern! Die besonderen Highlights: KfW-40-
Standard, Solaranlage für Warmwasser, Sprechanlage mit Videoüber-
wachung, kontrollierte Wohnraumlüftung …

„Wohnen in zentraler Lage“ in Steinen - Am Neugraben

Auch in Steinen planen wir ein kleines Haus mit nur 9 Wohnungen (2-
bis 4-Zimmer-Wohnungen, ca. 72 – 113 m² Wohnfläche). Mit dem Bau
wird voraussichtlich im Sommer 2008 begonnen: Bauzeit ca. 12 – 15
Monate. Das Haus ist nur ca. 350 m vom Zentrum entfernt. Der Aus-
bau ist vergleichbar mit dem neuen Projekt in Lörrach-Haagen.

http://www.mawo.de
mailto:info@mawo.de

